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Allgemeine Auftragsbedingungen fir Wirtschaftstreuhandberufe (AAB)



Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

An die
Hochschulerinnen- und Hochschulerschaft an der Fachhochschule Wiener Neustadt
Wiener Neustadt

Wir haben die Priifung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2025 der

Hochschilerinnen- und Hochschilerschaft an der Fachhochschule Wiener Neustadt,
Wiener Neustadt,

(im Folgenden auch kurz "Hochschulerschaft" genannt)

abgeschlossen und erstatten Uber das Ergebnis dieser Prufung den folgenden Bericht:

1. Prafungsvertrag und Auftragsdurchfihrung

Mit Beschluss vom 16.12.2025, wurden wir durch die Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der FH
Wr. Neustadt zum Abschlussprifer fir das Geschéftsjahr 2024/2025 bestellt. Die Hochschilerschatft,
vertreten durch den Vorsitzenden, schloss mit uns einen Prufungsvertrag, den Jahresabschluss zum 30.
Juni 2025 unter Einbeziehung der Buchfiihrung gemaf 88 269 ff UGB zu prufen.

Bei der Hochschilerschaft handelt es sich um eine Korperschaft offentlichen Rechts. Bei der
gegenstandlichen Prufung handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtprifung (840 Abs 3 HSG).

Diese Priufung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchflihrung
die gesetzlichen Vorschriften und die sondergesetzlichen Bestimmungen des HSG beachtet wurden.

Bei unserer Priifung beachteten wir die in Osterreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die
berufsiblichen Grundséatze ordnungsgemafer Durchfiihrung von Abschlussprifungen. Diese Grundsatze
erfordern die Anwendung der internationalen Prufungsstandards (International Standards on Auditing). Wir
weisen darauf hin, dass die Abschlussprifung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses
gewabhrleisten soll. Eine absolute Sicherheit lasst sich nicht erreichen, weil jedem internen Kontrollsystem die
Mdoglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestitzten Prifung ein
unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss
unentdeckt bleiben. Die Prifung erstreckte sich nicht auf Bereiche, die Ublicherweise den
Gegenstand von Sonderpriifungen bilden.

Wir fihrten die Prufung im Dezember 2025 in unseren Raumlichkeiten durch. Die Prifung wurde mit dem
Datum dieses Berichts materiell abgeschlossen.

Fir die ordnungsgeméafRe Durchfuhrung des Auftrages ist Peter Kopper-Zisser B.Sc., Wirtschaftsprufer,
verantwortlich.

Grundlage fur unsere Prifung ist der mit der Hochschiilerschaft abgeschlossene Priifungsvertrag, bei dem
die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprufer (KSW) herausgegebenen "Allgemeinen
Auftragsbedingungen fir Wirtschaftstreuhandberufe (AAB)" einen integrierten Bestandteil bilden.
Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Hochschilerschaft und dem Abschlussprifer,
sondern auch gegeniiber Dritten. Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu 8275 Abs 2
UGB (Haftungsregelungen bei der Abschlussprifung einer kleinen oder mittelgroRen
Kapitalgesellschaft) gegeniber der Kérperschaft und auch gegentber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro
begrenzt.
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Hochschdilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

Aufgliederung und Erlauterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses
Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erlauterungen von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

sind im Anhang des Jahresabschlusses enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben
des Vorsitzenden im Anhang des Jahresabschlusses.
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Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

Zusammenfassung des Prifungsergebnisses

Feststellungen zur GesetzméaRigkeit von Buchfihrung und Jahresabschluss

Bei unseren Prifungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, erganzenden
Vorschriften, erganzenden Bestimmungen der Satzung und der Grundsétze ordnungsgemaRer Buchfihrung
fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prifungsansatzes haben wir - soweit wir dies fur unsere
Prifungsaussage fur notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungs-
prozesses in die Prifung einbezogen.

Hinsichtlich der GesetzméaRigkeit des Jahresabschlusses verweisen wir auf unsere Ausfilhrungen im
Bestatigungsvermerk.

Erteilte Auskiinfte

Die gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklarungen und Nachweise. Eine von den
gesetzlichen Vertretern unterfertigte Vollstandigkeitserklarung haben wir zu unseren Akten genommen.

Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausltbung der
Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprifer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den
Bestand der Hochschilerschaft gefahrden oder ihre Entwicklung wesentlich beeintréachtigen kodnnen
oder die schwerwiegende VersttRe der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz
oder Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwéchen bei der internen Kontrolle des
Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt.

Stellungnahme zu Dienstverhéltnissen gem. 8 40 (3) Hochschulerinnen- und
Hochschiulerschaftsgesetz

Gem. 840 (3) Z 1 und 2 Hochschilerinnen- und Hochschulerschaftsgesetz iVm. Hochschulerschafts-
Dienstvertragsverordnung (HS-DVV) nehmen wir zu den Dienstvertradgen wie folgt Stellung:

e 83 HS-DVV: Diese beiden Dienstverhaltnisse endeten jeweils mit November 2023 bzw. Méarz 2024,
sodass diese Monate die letzten Monate der Beschaftigung darstellten. Am 28. Dezember 2023 wurde
ein Dienstvertrag abgeschlossen, mit dem eine neue Dienstnehmerin ab 01.01.2024 auf Basis eines
geringfigigen Dienstverhdltnisses im Umfang von 9 Wochenstunden angestellt wurde. Durch eine
Zusatzvereinbarung vom 11. Januar 2024 wurde die Wochenstundenanzahl auf 8,5 reduziert. In einer
weiteren Zusatzvereinbarung vom 29. Februar 2024 erfolgte schliellich eine Anpassung der
Wochenstunden auf 15. Dieses Dienstverhaltniss endeten jeweils mit Juni 2025, sodass dieses Monat
das letzte Monate der Beschéaftigung darstellt. Wir sehen die Grundsatze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmafigkeit eingehalten. Im Geschéaftsjahr 2025 wurden keine freien
Dienstnehmer beschaftigt.

e 84 HS-DVV: Die beendete Stelle wurde und wird nicht nachbesetzt. Es wurden daher im Wirtschaftsjahr
2024/2025 keine Stellen ausgeschrieben.

e 85 HS-DVV: Der bestehende Dienstvertrag wurde von dem Vorsitzenden gemeinsam mit den
Wirtschaftsreferenten schriftlich abgeschlossen und enthélt alle Angaben gem. 86 (2) HS-DVV. Neue
Dienstvertrage wurde nicht abgeschlossen.

e 87 HS-DVV: Die Einreihung und Bemessung des Einstiegsentgelt ist nach den Verwendungsbildern des
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Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

87 (2) erfolgt und hat sich am Entlohnungsschema der Vertragsbediensteten des Verwaltungsdienstes
orientiert.

Gem. 840 (3) Z 3 Hochschilerinnen- und Hochschilerschaftsgesetz nehmen wir zu den
Funktionsgebuhrenwie folgt Stellung:
In der nachstehenden Darstellung sind die beschlossenen Aufwandsentschadigungen fir die Periode 2024/

2025 getrennt nach Funktion aufgelistet. Die beschlossenen Aufwandsentschadigungen in der Periode
202472025 entsprechen den in 831 Abs. 1 bis 1b festgelegten Kriterien.
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Hochschilerinnen- und Hochschiilerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

Funktionzbezeichnung Monatlich Jéhrlich
EUR EUR
Vorsitzende / Vorsitzender 341,92 4.103,00
1. Stv. Vorsitzende / Vorsitzender 25,38 304,50
2. Stv. Vorsitzende / Vorsitzender 18,13 217,50
Wirtschaftzreferentin 28375 3.405,00
Stv. Wirtschaftsreferentin 189,17 2.270,00
Referentin fir Bildungspolitik 75,00 900,00
Referentin fir Sozialpolitik 106,25 1.275,00
Referentin fir Sffentlichksitsarbeit 95,83 1.150,00
Referentin fir Events 166,04 1.992 50
Sachbearbeiterin 1 41,865 202,50
Sachbearbeiterin 2 23,13 277,50
Sachbearbeiterin 3 3563 427 50
Sachbearbeiterin 4 6,25 75,00
Sachbearbeiterin 5 6,25 75,00
Sachbearbeiterin &6 6,25 75,00
Studienverretung Leitung Tulln 111,30 1.338,00
Sachbearbeiterin 1 6,04 72,50
Sachbearbeiterin 2 25,33 304,00
Sachbearbeiterin 3 1,88 22350
Sachbearbeiterin 4 32,54 390,50
Sachbearbeiterin 5 6,04 7250
Sachbearbeiterin 6 -
Referentln fir Tatigkeiten, Angelegenheiten und Events Campus Wieselburg 45,00 540,00
Sachbearbeiterin 1 26,00 312,00
Sachbearbeiterin 2 5,25 63,00
Sachbearbeiterin 3 9,00 108,00
Sachbearbeiterin 4 11,67 140,00
Sachbearbeiterin 5 8,25 99.00
Sachbearbeiterin & 12,08 145,00
Sachbearbeiterin 7 13,58 163,00
Sachbearbeiterin 8 20,75 24900
Sachbearbeiterin 9 6,75 81,00
Sachbearbeiterin 10 833 100,00
Sachbearbeiterin 11 417 50,00
Sachbearbeiterin 12 417 50,00
Sachbearbeiterin 13 417 50,00
Sachbearbeiterin 14 - -
Sachbearbeiterin 15 417 50,00
Sachbearbeiterin 16 417 50,00
Mandatare 133,33 1.599 96
Summe 1.925,00 23.099 96
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Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

Stellungnahme zur Haushaltsfihrung gem. 8 20(2) Hochschilerinnen- und
Hochschulerschaftswirtschaftsverordnung

Nach unserer Beurteilung wurden die Grundsatze der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
RechtmaRigkeit der Haushaltsfuhrung gem. § 20 (2) HS-WYV eingehalten.
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Hochschilerinnen- und Hochschulerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

4. Bestatigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prafungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

Hochschuilerinnen- und Hochschilerschaft an der Fachhochschule Wiener Neustadt,
Wiener Neustadt,

bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2025, der Gebarungserfolgsrechnung fiir das an diesem Stichtag
endende Geschéftsjahr und dem Anhang, gepriift.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefligte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
vermittelt ein maoglichst getreues Bild der Vermdgens- und Finanzlage zum 30. Juni 2024 sowie der
Ertragslage der Korperschaft fiir das an diesem Stichtag endende Geschéftsjahr in Ubereinstimmung mit den
Osterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des
HSG.

Grundlage fir das Prifungsurteil

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsétzen
ordnungsmaéRiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Diese Grundsatze erfordern die Anwendung der
International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und
Standards sind im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten des Abschlussprifers fur die Prifung des
Jahresabschlusses” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
Hochschiilerschaft unabhangig in Ubereinstimmung mit den Gsterreichischen unternehmensrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfollt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des
Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir
unser Prifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter fur den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafir, dass
dieser in Ubereinstimmung mit den osterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
sondergesetzlichen Bestimmungen ein moglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Hochschilerschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen,
die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die Fahigkeit
der Hochschulerschaft zur Fortfihrung der Tatigkeit der Korperschaft zu beurteilen, Sachverhalte im
Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Tatigkeit der Kérperschaft- sofern einschlagig - anzugeben, sowie
dafir, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfiihrung der Tétigkeit der Kdrperschaft anzuwenden, es sei
denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Hochschilerschaft zu liquidieren oder die
Tatigkeit der Koérperschaft einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes
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Hochschlerinnen- und Hochschillerschaft an der
Fachhochschule Wiener Neustadt

MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass eine in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen
Grundsatzen ordnungsmaBiger Abschlussprifung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgefuhrte
Abschlussprifung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernunftigerweise erwartet werden kénnte, dass sie die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern
beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprifung in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsatzen
ordnungsmafiger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, tiben wir wahrend der gesamten
Abschlussprifung pflichtgeméaRes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darlber hinaus gilt:

® Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrttmern im Abschluss, planen Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
fuhren sie durch und erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
fur unser Prufungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als ein aus Irrtimern resultierendes, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefuhrende
Darstellungen oder das Auerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

® Wir gewinnen ein Verstandnis von dem fir die Abschlusspriifung relevanten internen Kontrolisystem, um
Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umsténden angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Hochschilerschaft
abzugeben.

e Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenh&ngende Angaben.

e Wir ziehen Schiussfolgerungen Uber die  Angemessenheit der Anwendung des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Tatigkeit der Kérperschaft durch die gesetzlichen
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Priffungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fahigkeit
der Hochschilerschaft zur Fortfuhrung der Tatigkeit der Kérperschaft aufwerfen kénnen. Falls wir die
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem
Bestatigungsvermerk auf die dazugehérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Priifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten
Prufungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch die Abkehr der
Hochschulerschaft von der Fortflihrung der Tétigkeit der Képerschaft zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschlieRlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéftsvorfalle und Ereignisse in einer
Weise wiedergibt, dass ein méglichst getreues Bild erreicht wird.

Wiener Neustadt, am 17. Dezember 2025

KRESTON AREA Bgllenberger Wirtschaftsprifungs GmbH

Die Verdffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem "Bestd fiefidarf nur in der von uns bestatigten Fassung erfolgen. Dieser
- Ll
Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den deutschsprachigen und vollstandigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Fur abweichende Fassungen sind die

Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.
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30. Juni 2025
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TPA Steuerberatung GmbH
Ein unabhangiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance
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1. Bericht tGber die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30.06.2025

An den Vorsitz der

HV an der FH Wr. Neustadt
Johannes-Gutenberg-Stralie 3
2700 Wiener Neustadt

Mit der Auftragsbestéatigung vom 17.01.2022 fur einen Erstellungsauftrag wurde uns von lhnen schriftlich
das Einverstandnis zu unserem Verstandnis der Auftragsbedingungen sowie der Art und der
Einschrénkungen der von uns zu erbringenden Leistungen erklart.

Hiermit erstatten wir, TPA Steuerberatung GmbH, den folgenden Bericht:

Wir haben auftragsgemaf den nachstehenden Jahresabschluss der Hochschilerinnenschaft an der FH
Wiener Neustadt zum 30.06.2025 - bestehend aus Bilanz, Gebarungserfolgsrechnung sowie Anhang
einschliel3lich Anlagenspiegel - auf Grundlage der Buchfiihrung und des Inventars sowie lhrer Vorgaben zu
den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage fur die Erstellung des Abschlusses waren die von uns durchgefiihrten Tatigkeiten (Buchhaltung,
Anlagenverzeichnis) und die uns dariiber hinaus vorgelegten Belege, Biicher und Bestandsnachweise, die
wir auftragsgeman nicht auf OrdnungsmaRigkeit oder Plausibilitdt gepruft haben, sowie die uns erteilten
Auskinfte. Die Buchfiihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach dem
Unternehmensgesetzbuch (UGB) und dem Hochschiiler- und Hochschilerinnengesetz und den
erganzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung liegen in lhrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlusspriifung noch eine pruferische Durchsicht des Abschlusses noch eine
sonstige Prufung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine
Zusicherung (Bestatigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl fir die Richtigkeit als auch fir die Vollstandigkeit der uns zur Verfligung gestellten
Unterlagen und Auskiinfte verantwortlich, auch gegentiber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen von lhnen unterschriebene
Vollstandigkeitserklarung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprifer KFS/RL 26 ,,Grundséatze fur die Erstellung von Abschlissen” durchgefuhrt. Fir den
Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) fur Wirtschaftstreuhandberufe der
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprifer (KSW) in der jeweils letztglltigen Fassung (die Sie auf
unserer Homepage und auf der Homepage der KSW jederzeit einsehen kénnen), sowie die Bestimmungen
des Anbotes.
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Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf — soweit gesetzlich nichts Abweichendes
vorgeschrieben ist - nur unter Beigabe dieses Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7 der AAB fir
Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausfiihrungen zur Haftung sowie die im Angebot
enthaltenen Bestimmungen zur Haftung auch gegeniber Dritten.

TPA Steuerberatung GmbH
1100 Wien, Wiedner Gurtel 13, Turm 24
Tel.: +43 (1) 58835-0, Fax: +43 (1) 58835-500,

E-Mail: wien@tpa-group.at, www.tpa-group.at, www.tpa-group.com (6 .

FN 592492m HG Wien, Sitz: Wien, ATU78770359 bakerti lly
Albanien | Bulgarien | Kroatien | Montenegro | Osterreich | Polen Mitgglied der Baker Tilly
Ruménien | Serbien | Slowakei | Slowenien | Tschechien | Ungarn Eurcps Alliance
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HV an der FH Wr. Neustadt

Bilanz zum 30. Juni 2025

AKTIVA PASSIVA
Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr
30.06.2025 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2024
EUR EUR EUR EUR
A. Anlageverméogen: . Eigenkapital:
I.  Immaterielle Vermdgensgegenstande I. Kumulierter Gebarungszugang aus Vorperioden 534.321,99 502.570,88
1. Software 0,00 0,00 Il.  Gebarungszugang der laufenden Periode 21.783,74 31.751,11
2. Sonstige immaterielle Vermogensgegenstéande 4.942,00 8.596,00 Ill. Ricklagen 0,00 0,00
Gesamtsumme Eigenkapital 556.105,73 534.321,99
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke 0,00 0,00 . Riickstellungen:
2. Betriebs- und Geschéftsausstattung 3.880,63 6.662,17 I.  Rickstellungen fir Abfertigungen 0,00 0,00
3. Sonstige Sachanlagen 0,00 0,00 1. Sonstige Riickstellungen 11.940,00 10.500,00
Gesamtsumme Riickstellungen 11.940,00 10.500,00
Ill. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 0,00 0,00 . Verbindlichkeiten:
2. Wertpapiere des Anlagevermogens 0,00 0,00 I. Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten 0,00 0,00
Gesamtsumme Anlagevermogen 8.822,63 15.258,17 Il Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
11l. Verbindlichkeiten gegentiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht 0,00 0,00
B. Umlaufvermdgen: IV. sonstige Verbindlichkeiten 35.375,80 10.219,66
I. Vorrate 0,00 0,00 davon aus Steuern 0,00 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
Il. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande Gesamtsumme Verbindlichkeiten 35.375,80 10.219,66
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht 0,00 0,00 t 0,00 0,00
3. Forderungen gegeniiber Bundesvertretung 23.539,80 20.520,28 /
4. Sonstige Forderungen und Vermogensgegenstande 0,00 0,00
IIl. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassabestand 549.188,35 496.097,03
Gesamtsumme Umlaufvermogen 572.728,15 516.617,31
C. t 21.870,75 23.166,17
603.421,53 555.041,65 603.421,53 555.041,65
Unterschrift
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HV an der FH Wr. Neustadt

.
Iv.
VL.
VIL.

VIil.
IX.

XI.
XIl.

Xl
XIv.

XV.
XVI.
XVl

Gebarungserfolgsrechnung

fiir den Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Ertrage im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstatigkeit
1. Studierendenbeitrage

2. Beitrage gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014

3. Ertrage aus Stifungen, Spenden und Zuwendungen

4. Ertrage aus Inseraten und Werbung
5. Sonstige Ertrage
SUMME |

Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstatigkeit
1. Personalaufwand
a. Gehalter
b. Aufwendungen fur Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV Kassen
c. Aufwendungen fiir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
sowie vom Entgelt abhangige Abgaben und Pflichtbeitrage
d. Sonstige Sozialaufwendungen
2. Aufwandsentschadigungen
3. Werkvertrage und Honorare
4. Sachaufwendungen
5. Abschreibungen
SUMME Il

Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstatigkeit (= I. abziiglich I1.)

Ertrage aus Veranstaltungen
Aufwendungen aus Veranstaltungen
Ergebnis aus Veranstaltungen (= IV. abziiglich V.)

Ertrage aus wirtschaftlichen Aktivitaten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen
Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitiaten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen
Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitidten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen

(VII. abziiglich VIII.)

Finanzertrage
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (X. abziiglich XI.)

Steuern und Abgaben
Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus lll., VL., IX., XII. abziiglich XIIl.)

abziiglich Zuweisung zu Riicklagen
zuziiglich Auflésungen von Riicklagen
. Gebarungsiiberschuss/-fehlbetrag

Unterschrift

Berichtsjahr Vorjahr
2024/2025 2023/2024

EUR EUR
197.449,84 182.595,06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,89
197.449,84 182.595,95
9.911,46 12.927,22
0,00 0,00
4.415,34 3.221,11
0,00 0,00
23.099,96 18.000,00
0,00 0,00
97.419,15 92.063,72
6.435,54 4.608,54
141.281,45 130.820,59
56.168,39 51.775,36
0,00 0,00
34.384,65 20.024,24
-34.384,65 -20.024,24
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
21.783,74 31.751,12
0,00 0,00
0,00 0,00
21.783,74 31.751,12

Seite 4



HV an der FH Wr. Neustadt

detaillierte Bilanz zum 30. Juni 2025

AKTIVA

Anlagevermogen:
I.  Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Software
2. Sonstige immaterielle Vermdgensgegenstande
7111 Sonderposten Erklarvideos
180 Anzahlungen fur immaterielles Vermdgen

Il.  Sachanlagen
1. Grundstticke
2. Betriebs- und Geschaftsausstattung
660 Betriebs & Geschaftsausstattung
3. Sonstige Sachanlagen

Ill. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

2. Wertpapiere des Anlagevermogens
Gesamtsumme Anlagevermdgen

Umlaufvermdgen:
I.  Vorrate

Il.  Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen
2. Forderungen gegeniber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht
3. Forderungen gegeniiber Bundesvertretung
2300 Sonstige Forderungen
4. Sonstige Forderungen und Vermdgensgegenstéande
2300 Sonstige Forderungen

Ill. Wertpapiere
IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassabestand

2700 Kasse
2800 Sparkasse Wr.N. AT40 2026 7020 0008 2210

Gesamtsumme Umlaufvermogen

Rechnungsabgrenzungsposten
2900 aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

Berichtsjahr Vorjahr
30.06.2025 30.06.2024

EUR EUR
0,00 0,00
4.942,00 5.362,00
0,00 3.234,00
4.942,00 8.596,00
0,00 0,00
3.880,63 6.662,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.822,63 15.258,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23.539,80 20.520,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
337,50 337,50
548.850,85 495.759,53
549.188,35 496.097,03
572.728,15 516.617,31
21.870,75 23.166,17
603.421,53 555.041,65
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HV an der FH Wr. Neustadt

Passiva

A. Eigenkapital:

detaillierte Bilanz zum 30. Juni 2025

I. Kumulierter Gebarungszugang aus Vorperioden
9345 Kum. Gebarungszugang aus Vorperioden
Il.  Gebarungszugang der laufenden Periode
9320 Gebarungszugang laufend
9325 Gebarungsfehlbetrag laufend

Ill. Ricklagen
Gesamtsumme Eigenkapital

B. Riickstellungen:

I.  Ruckstellungen fir Abfertigungen

Il.  Sonstige Riickstellungen

3065 Rst Wirtschaftstreuhander
3066 Rst Wirtschaftspriifung

Gesamtsumme Rickstellungen

C. Verbindlichkeiten:

I. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
Il.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland
Ill. Verbindlichkeiten gegentiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis bestehi

IV. sonstige Verbindlichkeiten

3800 Sonst. kurzfr. Verbindlichkeiten

davon aus Steuern

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Gesamtsumme Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

Berichtsjahr Vorjahr
30.06.2025 30.06.2024

EUR EUR
534.321,99 502.570,88
21.783,74 31.751,11
0,00 0,00
21.783,74 31.751,11
0,00 0,00
556.105,73 534.321,99
0,00 0,00
6.000,00 5.500,00
5.940,00 5.000,00
11.940,00 10.500,00
11.940,00 10.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35.375,80 10.219,66
0,00 0,00
0,00 0,00
35.375,80 10.219,66
0,00 0,00
603.421,53 555.041,65
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HV an der FH Wr. Neustadt

detailierte Gebarungserfolgsrechnung
fiir den Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Ertrage im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstatigkeit
1. Studierendenbeitrage

4000 Studierendenbeitrag

2. Beitrage gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014

4008 Sonstige Erlése BMWFW Vorjahr

3. Ertrage aus Stifungen, Spenden und Zuwendungen

»

Ertrage aus Inseraten und Werbung

5. Sonstige Ertrage

SUMME |

4006 Einnahmen First Data/Biiroautomat

Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstatigkeit
1. Personalaufwand

a.

b.
c.

Gehalter

6200 Sekretariat-Gehalt

Aufwendungen fiir Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV Kassen
Aufwendungen fir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
sowie vom Entgelt abh&ngige Abgaben und Pflichtbeitrage

6500 SV, DB, DZ

Sonstige Sozialaufwendungen

2. Aufwandsentschadigungen

6900 Funktionsgebihren Vorsitz

6901 Funktionsgebuhren Wirtschaftsreferat

6902 Funktionsgebiihren Referat fiir Bildungspolitik
6903 Funktionsgebuhren Referat fiir Sozialpolitik

6904 Funktionsgebiihren Referat fiir Offentlichkeitsarbeit
6905 Funktionsgebuhren Referat fir Events

6906 Funktionsgebiihren Referat fiir Tulln
6907 Funktionsgebuhren EventAG Wieselburg

6908 Funktionsgebiihren Mandatare

3. Werkvertrage und Honorare
4. Sachaufwendungen

4006 Einnahmen First Data/Bliroautomat
4008 Sonstige Erlése BMWFW Vorjahr

5010 Sachaufwand STV Wirtschaft Wr. Neustadt
5020 Sachaufwand STV Technik Wr. Neustadt
5030 Sachaufwand STV Gesundheit Wr. Neustadt
5060 Sachaufwand STV Wieselburg

5070 Sachaufwand STV Tulin

7010 Sachaufwand Vorsitz

7021 Sachaufwand Wirtschaftsreferat

7050 Sachaufwand Offentlichkeitsarbeit

7100 Homepagewartung

7105 Goodies

7120 Goodies

7140 Textilien

7150 Drucksorten

7190 Sonstiges Merchandise

7220 Plagiatscheck

7230 Studo App

7250 Fitnesscenter

7260 OHFHWN-Sozialtopf

7310 Sitzungen (Verpflegung)

Berichtsjahr Vorjahr
2024/2025 2023/2024

EUR EUR
197.449,84 182.595,06
197.449,84 182.595,06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,89
197.449,84 182.595,95
9.911,46 12.927,22
0,00 0,00
4.415,34 3.221,11
0,00 0,00
14.326,80 16.148,33
4.625,00 5.670,00
5.675,00 4.320,00
900,00 810,00
1.275,00 720,00
1.150,00 990,00
3.425,00 1.080,00
2.200,00 990,00
2.250,00 1.980,00
1.599,96 1.440,00
23.099,96 18.000,00
0,00 0,00
10,29 0,00
6.383,66 9.262,00
1.307,90 1.290,08
1.085,74 648,70
540,00 451,06
7.745,60 3.040,41
1.163,83 1.439,36
512,32 360,92
0,00 33,39
0,00 35,40
343,94 235,44
0,00 27.255,71
16.197,38 0,00
1.876,20 0,00
439,20 181,00
751,27 0,00
8.353,20 6.169,15
18.338,28 16.256,36
8.217,00 0,00
116,66 1.405,00
445,50 226,20
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HV an der FH Wr. Neustadt

VL.

VIl
Viil.
IX.

Xl.
Xil.

Xiil.
XIv.

XV.
XVI.

XVIL.

7320 Fahrtkosten

7410 Cloudlésung

7420 Versicherung

7430 Fachliteratur

7500 Fremdleistung (Buchhaltung/Steuerberatung)
7510 Fremdleistung (Wirtschaftspriifung)
7600 Blromaterial

7620 Ausstattung Studikiiche

7650 Porto/Post

7750 Rechts- und Beratungsaufwand
7910 FIT-Frauen in die Technik

7960 OH Wahl

8710 Bankspesen

5. Abschreibungen
7011 Abschreibung auf immaterielles Anlagevermdgen
7020 Abschreibung Sachanlagevermégen
7801 Buchwert abgegangender Anlagen
SUMME II
Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstatigkeit (= I. abziiglich Il.)
Ertrage aus Veranstaltungen
Aufwendungen aus Veranstaltungen
7830 Vortrage/Seminare/Coaching
7850 Veranstaltungen in der FH
7890 Veranstaltungen auf3erhalb der FH
Ergebnis aus Veranstalungen (= IV. abziiglich V.)
Ertrage aus wirtschaftlichen Aktivitaten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen
Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitdten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen
Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitaten/Wirtschaftsbetrieben/Beteiligungen
(VII. abziiglich VIIL.)
Finanzertrage
Finanzaufwendungen

Finanzergebnis (X. abziiglich XI.)

Steuern und Abgaben
Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus lll., VL., IX., XII. abziiglich XIII.)

abziiglich Zuweisung zu Riicklagen
zuziiglich Auflésungen von Riicklagen
Gebarungsiiberschuss/-fehlbetrag

423,62 402,24
46,20 19,80
914,54 869,73
198,00 191,00
9.775,70 12.253,50
6.702,88 6.156,08
2.546,34 1.122,98
75,00 0,00
0,00 5,80
1.920,00 0,00
0,00 2.000,00
733,90 577,04
255,00 175,37
97.419,15 92.063,72
3.654,00 1.827,00
2.781,54 2.781,54
0,00 0,00
6.435,54 4.608,54
141.281,45 130.820,59
56.168,39 51.775,36
0,00 0,00

0,00 4.342,90
31.386,25 2.303,05
2.998,40 13.378,29
34.384,65 20.024,24
-34.384,65 -20.024,24
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
21.783,74 31.751,12
0,00 0,00

0,00 0,00
21.783,74 31.751,12
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HV an der FH Wr. Neustadt

Anhang

zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2025

6. Anhang
6.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

6.1.1. Allgemeine Grundsatze

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der 88 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein
moglichst getreues Bild der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellit.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollstandigkeit entsprechend der
gesetzlichen Regelungen eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermoégensgegenstdande und Schulden wurde der Grundsatz der
Einzelbewertung beachtet und eine Fortfuhrung des Unternehmens unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich
geboten - berticksichtigt.

6.1.2. Anlagevermogen

6.1.2.1. Immaterielles Anlagevermdgen

Die erworbenen immateriellen Vermoégensgegenstande wurden zu Anschaffungskosten bewertet, die um die
planmé&Rigen Abschreibungen vermindert sind.

Die planmé&Rigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen.
Folgende Nutzungsdauern wurden den planmafigen Abschreibungen zugrundegelegt:

Nutzungsdauer
in Jahren

Sonstige immaterielle Vermdgensgegenstande 3

6.1.2.2. Sachanlagen

Das abnutzbare Sachanlagevermdgen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die um die
planméaRigen Abschreibungen vermindert werden. Die geringwertigen Vermdgensgegenstande bis zu einem
Wert von EUR 1.000,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die planmaRigen Abschreibungen wurden linear der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend
vorgenommen.

Folgende Nutzungsdauern wurden den planmafRigen Abschreibungen zugrundegelegt:

Nutzungsdauer
in Jahren

Betriebs- und Geschéftsausstattung 4 - 7



HV an der FH Wr. Neustadt

Anhang

zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2025

6.1.3. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert, die sonstigen Vermdgensgegenstande mit den Anschaffungs- und
Herstellungskosten angesetzt.

6.1.4. Ruckstellungen
6.1.4.1. Sonstige Ruckstellungen

In den sonstigen Ruckstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Hohe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit
den Betragen bericksichtigt, die nach bestmdglicher Schatzung zur Erfillung der Verpflichtung aufgewendet
werden mussen. Samtliche Ruckstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

6.1.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erflllungsbetrag angesetzt.

6.1.6. Anderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung des
vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Die Form der Darstellung von Bilanz und der Gebarungserfolgsrechnung gemafR der sondergesetzlichen
Bestimmungen der Hochschulerschaftswirtschaftsverordnung wurde wie in den Vorjahren insofern verandert, als
die Bestimmungen der Hochschilerschaftswirtschaftsverordnung in der geltenden Fassung, hinsichtlich der
Gliederung der Gebarungserfolgsrechnung angewendet wurden.

6.1.7. Haftungsverhéltnisse

Es bestehen keine Haftungsverhaltnisse zum Bilanzstichtag.
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HV an der FH Wr. Neustadt

Anhang

zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2025

6.2. Erlauterungen der Bilanz und der Gebarungserfolgsrechnung

6.2.1. Erlauterungen zur Bilanz

6.2.1.1. Anlagevermégen

Entwicklung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermoégens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung
nach einzelnen Posten sind im Anlagenspiegel als Beilage zum Anhang dargestellt.

6.2.1.2. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr.

6.2.1.3. Ruckstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Riickstellungen:

Stand 01.07.2024 Verwendung Zuweisung Stand 30.06.2025
EUR EUR EUR EUR
RUCKSTELLUNGEN
sonstige Rickstellungen
Rst Wirtschaftstreuh&nder 5.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00
Rst Wirtschaftspriifung 5.000,00 5.000,00 5.940,00 5.940,00
10.500,00 10.500,00 11.940,00 11.940,00

6.2.2. Erlauterungen zur Gebarungserfolgsrechnung

Die Gebarungserfolgsrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.
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HV an der FH Wr. Neustadt

Anhang

zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2025

6.3. Sonstige Angaben
Organe und Arbeitnehmer der HV an der FH Wr. Neustadt

Funktion Name Funktionsperiode
von bis
Vorsitz Amin Alaabo, BSc 01.07.2023 laufend
1. Stellvertreter*in Alexandru-Eugen Bledea 01.07.2025 laufend
Patrick Becker, BA 04.10.2024 30.06.2025
Kevin Karrer 01.07.2023 03.10.2024
2. Stellvertreter*in Ella Torosian 07.10.2025 laufend
Ines Fuchs 01.07.2025 07.10.2025
Alexandru-Eugen Bledea 01.03.2025 30.06.2025
Carina Lehner 04.10.2024 28.02.2025
Patrick Becker, BA 01.03.2024 03.10.2024
Wirtschaftsreferent*in Mark Prim, BA 01.02.2023 laufend
Stv. Wirtschaftsreferent*in Paulina Hillmann, BA 27.09.2023 laufend

Es wurden keine Kredite/Vorschiisse an die Organe der HV an der FH Wr. Neustadt gewahrt.

Im Geschéftsjahr waren im Durchschnitt 1 Arbeitnehmer (Vorjahr: 2 Arbeithnehmer) beschéftigt.

Wr. Neustadt, am

Wr. Neustadt, am

gez. Amin Alaabo, BSc

Vorsitzender

gez. Mark Prim, BA
Wirtschaftsreferent
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HV an der FH Wr. Neustadt

Entwicklung des Anlagevermdgens
fur das Geschaftsjahr vom
1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Anschaffungs-/Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Stand Zugange Abgéange Umbuchungen Stand Stand Abschreibungen | Zuschreibungen Abgéange Stand Stand Stand
01.07.2024 30.06.2025 01.07.2024 30.06.2025 01.07.2024 30.06.2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMOGEN
I.  Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Sonstige immaterielle Vermogensgegenstande 7.728,00 0,00 0,00 3.234,00 10.962,00 2.366,00 3.654,00 0,00 0,00 6.020,00 5.362,00 4.942,00
2. geleistete Anzahlungen 3.234,00 0,00 0,00 -3.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,00 0,00
10.962,00 0,00 0,00 0,00 10.962,00 2.366,00 3.654,00 0,00 0,00 6.020,00 8.596,00 4.942,00
II.  Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschéftsausstattung 19.339,79 0,00 0,00 0,00 19.339,79 12.677,62 2.781,54 0,00 0,00 15.459,16 6.662,17 3.880,63
SUMME ANLAGENSPIEGEL 30.301,79 0,00 0,00 0,00 30.301,79 15.043,62 6.435,54 0,00 0,00 21.479,16 15.258,17 8.822,63
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STEUERBERATER:INNEN
WIRTSCHAFTSPRUFER:INNEN

KSW)

Allgemeine
Auftragsbedingungen
fur Wirtschaftstreuhandberufe

(AAB 2018)

Zur Verflgung gestellt vom Vorstand der Kammer der Steuerberater:innen
und Wirtschaftsprifer:innen

Praambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag Uber vom zur
Ausiibung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Austbung
dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tatigkeiten
als auch die Besorgung oder Durchfihrung von Rechtsgeschéften oder
Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der 88 2 oder 3 Wirtschafts-
treuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien des Auftrages
werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer”, zum anderen ,Auftraggeber”
genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fiir Wirtschaftstreuhandberufe
gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten
fur Auftrage, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des
Unternehmens des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehort. Fur
Verbraucher- geschéfte gemafl? Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz
vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in der derzeit giltigen Fassung) gelten sie
insoweit der Il. Teil keine abweichenden Bestimmungen fir diese enthalt.

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch
eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt, zu
ersetzen.

I.TEIL
1. Umfang und Ausfiihrung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen
Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt
diesbezlglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im
Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommen- oder
Korperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschllisse und sonstiger, fir die Besteue-
rung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdriicklich anders vereinbart, sind die fiir die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Priifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.

c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.

Erhalt der Auftragnehmer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Téatigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuer-
erklarung(en) zum Ubernommenen Auftrag zahlt, gehért dazu nicht die
Uberpriifung etwaiger besonderer buchméaRiger Voraussetzungen sowie
die Prifung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuer-
rechtlichen Beglnstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn,
hieruber besteht eine nachweisliche Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen geman 8§ 2 und 3
WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absatze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachversténdigen-
tatigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungs-
erbringung, Warnung oder Aufklarung uber den Umfang des Auftrages
hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfihrung des Auftrages
geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfullungsgehilfen (Subunternehmer)
zu bedienen, als auch sich bei der Durchfiihrung des Auftrages durch einen
Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser
Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf
regelmagiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tatigkeit
unterstiitzen, unabhangig von der Art der rechtsgeschéftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen aus-
schlieBlich 6Osterreichisches Recht zu bericksichtigen; auslandisches
Recht ist nur bei ausdricklicher schriftlicher Vereinbarung zu
beruicksichtigen.

(9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden schrif-
tichen als auch mindlichen beruflichen AuRerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fur in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafir Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfugung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden durfen. Diesbezuglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlieBlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behorde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger
Vereinbarung — lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmachtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wéahrend des
Auftragverhéltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wéhrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftrags-
verhéltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschéftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des Ubernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstandigkeitserklarung

(1) Der Auftraggeber hat dafir zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle fur die Ausfuhrung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgangen und Umstéanden Kenntnis gegeben
wird, die fur die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.
Dies gilt auch fir die Unterlagen, Vorgéange und Umstande, die erst
wahrend der Tatigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskiinfte und tber-
gebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als
richtig und vollstandig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen.
Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht
verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch fir
die Rich- tigkeit und Vollstandigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings
Unrichtig- keiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben.
Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstandigkeit der vorge-
legten Unterlagen sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen im
Falle von Prifungen, Gutachten und Sachverstandigentétigkeit schriftlich
zu bestatigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen Ab-
schlissen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fur den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpléane fur die Fertig-
stellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind best-
mdgliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht
bindend. Selbiges gilt fiir etwaige Honorarschatzungen: diese werden nach
bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten
(insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf
sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Glltigkeit der zuletzt
vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbe-
sondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen
lassen.



3. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu
verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers
geféhrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser Unabhéngigkeit zu
unterlassen. Dies gilt insbesondere fiir Angebote auf Anstellung und fiir
Angebote, Auftrage auf eigene Rechnung zu Gibernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfur notwendigen
personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungs-
zeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten
Leistungen (sowohl Prufungs- als auch Nicht- prifungsleistungen) zum
Zweck der Uberprifung des Vorliegens von Befangenheits- oder Aus-
schlieBungsgrinden und Interessenkollisionen in einem allfalligen
Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehort, verarbeitet und zu diesem
Zweck an die Ubrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland
Uber- mittelt werden. Hierfir entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemaR § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdricklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prifungen und Gut-
achten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht
zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Aus-
kiinfte und Stellungnahmen, einschlieBlich Berichte, (allesamt Wissens-
erklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfullungs-
gehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen®) sind nur dann verbind-
lich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuRerungen in elektronischen
Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung
ahnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und
wiedergabeféhig und nicht miindlich dh zB SMS aber nicht Telefon)
erfolgen, Ubermittelt oder bestétigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt
ausschlieRlich fur berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung der
beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit
zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlisselter Form vornimmt. Der Auf-
traggeber erklart, Uber die mit der Verwendung elektronischer Kom-
munikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung,
Verdnderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittiung) informiert zu
sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfullungsgehilfen
oder Substitute haften nicht fir Schaden, die durch die Verwendung elek-
tronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiter-
leitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind
bei Verwendung von Telefon — insbesondere in Verbindung mit auto-
matischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen
Formen der elektronischen Kommunikation — nicht immer sichergestellt.
Auftrage und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur
dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mindlich oder
elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der
Empfang ausdriicklich bestétigt. Automatische Ubermittlungs- und Lese-
bestatigungen gelten nicht als solche ausdriicklichen Empfangs-
bestatigungen. Dies gilt insbesondere fiir die Ubermittiung von Bescheiden
und anderen Informationen Uber Fristen. Kritische und wichtige Mit-
teilungen missen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer
gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftstiicken an Mitarbeiter
auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fort-
geschrittene elektronische Signatur (Art. 26 elIDASVO, (EU) Nr. 910/2014)
erflllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unter-
schriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wie- derkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschafts-
rechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) Gbermitteln. Der Auf-
traggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von
Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass die im Rahmen
des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organi-
sationsplane, Entwiirfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur
fir Auftragszwecke (z.B. gemaR § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet
werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch
miindlicher beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur

Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mundlicher beruflicher AuRe-
rungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzuléssig; ein Verstof3
berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kiindigung aller noch nicht
durchgefiihrten Auftrage des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht.
Die Einraumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen
Zu- stimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mangelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtraglich hervor-
kommende Unrichtigkeiten und Mangel in seiner schriftichen als auch
miindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverziiglich zu versténdigen. Er ist berechtigt, auch
liber die urspriingliche berufliche AuRerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind,;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftiche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlagen der Nachbesserung etwaiger
Méngel Anspruch auf Minderung. Soweit dartiber hinaus Schadenersatz-
anspriiche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Samtliche Haftungsregelungen gelten fiir alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhéltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhéltnis (einschlief3lich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrléssigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betragt die Ersatzpflicht des Auftrag-
nehmers héchstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der
Berufshaftpflichtversicherung geman § 11
Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

(3) Die Beschrankung der Haftung gemaR Punkt 7 (2) bezieht sich auf den
einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Fol-
gen einer Pflichtverletzung ohne Ricksicht darauf, ob Schaden in einem
oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun
oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref-
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner
Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht.
Weiters ist, auBBer bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des Auftrag-
nehmers fur entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben oder
ahnliche Schaden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten
nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis
erlangt haben, spétestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des
(Primér)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis gerichtlich
geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften
zwingend andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsméaRigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Riicksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorsétzlich gehandelt haben.

(6) In Fallen, in denen ein formlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjahrungsfrist spatestens mit Erteilung des Bestatigungs-
vermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tatigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
ver- arbeitenden  Unternehmens, durchgefihrt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag be-
oder entstehende Gewabhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche gegen
den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet,
un- beschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur fiir Verschulden bei der Auswabhl
des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegentber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese tber diesen Umstand ausdrucklich aufzuklaren. Soweit



ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulassig ist oder eine
Haftung gegenuber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise tbernom-
men wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen jedenfalls
auch gegenuber Dritten. Dritte konnen jedenfalls keine Anspriche stellen,
die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die
Haftungshéchstsumme gilt nur insgesamt einmal fur alle Geschéadigten,
einschlief3lich der Ersatzanspriiche des Auftraggebers selbst, auch wenn
mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere
Dritte) geschadigt worden sind; Geschadigte werden nach ihrem
Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und
dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter im Zusammenhang
mit der Weitergabe schriftlicher als auch miindlicher beruflicher AuRe-
rungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch fiir allféllige Haftungsanspriiche des Auftraggebers im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhéltnis gegeniber Dritten (Erfillungs-
und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den Substituten des
Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemafl? § 80 WTBG 2017 verpflichtet, tber alle
Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fir den
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn,
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprichen des Auftragnehmers (ins-
besondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist
der Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
berufliche AuRerungen tber die Ergebnisse seiner Tatigkeit Dritten nur mit
Einwilligung des Auftraggebers aushandigen, es sei denn, dass eine
gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne
der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO*) hinsichtlich aller im Rah-
men des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Auf-
tragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im
Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer
Uberlassene Materialien (Papier und Datentrédger) werden grundséatzlich
nach Beendigung der diesbeziiglichen Leistungserbringung dem Auftrag-
geber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte Gbergeben oder
wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder
vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren
soweit er diese zur ordnungsgeméaRen Dokumentation seiner Leistungen
bendétigt oder es rechtlich geboten oder berufstblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstitzt, die den
Auftraggeber als datenschutzrechtlich  Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegenuber Betroffenen zu erfillen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatséchlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrech- nen. Gleiches gilt, fir den Aufwand der fur Auskiinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis anfallt, die nach Entbindung
von der Verschwie- genheitspflicht durch den Auftraggeber gegeniiber
Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Rucktritt und Kiindigung (,Beendigung®)

(1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erléschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, kénnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag Uber, wenn
auch nicht ausschlielich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalverglitung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Ein- haltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist‘) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit im
Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstéandige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsétzlich)
mdglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern samtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfugung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Waren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, ublicherweise
nur einmal jahrlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlisse, Steuer-
erklarungen etc.) fertig zu stellen, so zahlen die uber 2 hinaus gehenden
Werke nur bei ausdriicklichem Einverstandnis des Auftraggebers zum ver-
bleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der
Bekanntgabe gemaf Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdriicklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfiihrungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer an-
gebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftrag-
nehmer zur fristiosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt,
wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfihrung des Auftrages
verlangt, die, nach begriindetem Dafiirhalten des Auftragnehmers, nicht der
Rechtslage oder berufsiiblichen Grundsétzen entspricht. Seine Honorar-
anspruche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unter-
lassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begrinden auch dann den
Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftrag-
nehmer von seinem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

(2) Bei Vertragen Uber die Fuhrung der Bucher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehmer gemaf Punkt 10 (1) zulassig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemaR Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausfiihrung des Auftrages (z.B. wegen Rucktritt oder
Kundigung), so gebihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umsténde,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes Mit-
verschulden des Auftragnehmers bleibt diesbeziglich auBer Ansatz, daran
gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht
anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und
seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlésst.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebihrt das vereinbarte Entgelt
fur den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies
aus Grunden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf
Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gege-
benenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausfiihrung des Werkes erforderlicheMitwirkung
des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur
Nach- holung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung, dass
nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte,
im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist geman Punkt 9. (3) durch den
Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflésung geméan Punkt 10. (2) durch den
Auftragnehmer behalt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch fir
drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls
gemanl § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschul-
det. Hohe und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben
sich aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen
Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung
getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer auf die alteste
Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine Viertelstunde.
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur
Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtraglich hervorgekommene besondere Um-
stdnde oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftrag-
geber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftrag-
nehmer  den  Auftraggeber  darauf  hinzuweisen und  sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
fuhren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer
zusatzlich. Beispielhaft aber nicht abschliefend im Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zahlen auch belegte oder pau-
schalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diaten,
Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen
fur die Erstellung von Berichten, Gutachten ué. anzusehen.

(10) Fur die Ausfiihrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erle-
digung mehreren Auftragnehmern Ubertragen worden ist, wird von jedem
das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschisse sind mangels anderer Vereinba-
rungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung féllig. Fur Entgelt-
zahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden,
kdnnen  Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmer- geschaften gelten Verzugszinsen in der in 8§ 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Hohe.

(12) Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter Rech-
nungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungs-
datum schriftich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden.
Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rech-
nung in die Bucher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkiirzung uber die Hélfte fir Geschéafte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftréagen betreffend die Fuhrung der Biicher, die Vornahme
der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschal-
honorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Verein-
barung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben und
beitragsrechtlichen Priifungen aller Art einschlieRlich der Abschluss von
Vergleichen uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Be-
richterstattung, Rechtsmittelerhebung ué gesondert zu honorieren. Sofern
nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils fiir ein
Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den
im Punkt 12. (15) genannten Tatigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschiisse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiusse
abhéngig machen. Bei Dauerauftrdgen darf die Erbringung weiterer
Leistungen bis zur Bezahlung friiherer Leistungen (sowie allfalliger
Vorschiisse gemal3 Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von
Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies sinngemag.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
auBBer bei offenkundigen wesentlichen Méngeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zuriickhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenerséatze und Vorschusse (Vergilitungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergutungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zuléssig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche
Zuriick- behaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das
Zuriick- behaltungsrecht zu Unrecht ausgetbt, haftet der Auftragnehmer
grund- satzlich gemaR Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur
Hohe seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der
Auftragserfiillung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfiillung unter Einsatz elektro-
nischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach
Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, fiir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,

in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhander, die Daten
zu léschen. Fir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format hat der AuftragnehmerAnspruch
auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemaR). Ist eine
Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Griinden unmdglich oder
untunlich, kénnen diese ersatzweise im Vollausdruck tbergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafur nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers
alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tatigkeit von
diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fur den Schriftwechsel zwischen
dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und fiir die Schriftstiicke, die
der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fir Schriftsticke, die einer
Aufbewah- rungspflicht nach den fiir den Auftragnehmer geltenden
rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwasche unterliegen.
Der Auftrag- nehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber
zuriickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen
bereits einmal an den Auftraggeber Ubermittelt worden so hat der
Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt
sinngeman).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer tbergebenen Unterlagen
nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtab-
holung ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger
nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, libergebene Unterlagen
abzuholen, diese auf dessen Kosten zuriickstelle und/oder ein angemes-
senes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinngemaf). Die weitere
Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte
erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht fir Folgen aus
Beschadigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, féllige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei aus-
driicklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der Auftraggeber
mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder kiinftigen Honorarforderung ist
der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Ander-
konto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer
zu verstandigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der
Honorar- forderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfullungsort, Gerichtsstand
(1) Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt ausschlief3lich dsterreichisches Recht unter Ausschluss des

nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfullungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftrag-
nehmers.

(3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung —
das sachlich zustéandige Gericht des Erfullungsortes.



II. TEIL
15. Erganzende Bestimmungen fiir Verbrauchergeschafte

(1) Fur Vertrdge zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur fir vorsétzliche und grob fahrléssig ver-
schuldete Verletzung der ibernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fir Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs
4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriiche innerhalb einer be-
stimmten Frist) gilt nicht.

(5) Ruicktrittsrecht geman § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom Auftrag-
nehmer dauernd benitzten Kanzleirdumen abgegeben, so kann er von
seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten. Dieser Rucktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer
Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des
Auftragnehmers sowie eine Belehrung uber das Rucktrittsrecht enthélt, an
den Verbraucher, frihestens jedoch mit dem Zustandekommen des
Vertrages zu laufen. Das Rucktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschéftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer
oder dessen Beauftragten zwecks SchlieBung dieses Vertrages ange-
bahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen
zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind
oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu
erbringen sind, wenn sie Ublicherweise von Auftragnehmern auRerhalb
ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht Ubersteigt.

Der Rucktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genligt, wenn der Verbraucher ein Schriftstiick, das seine Vertrags-
erklarung oder die des Auftragnehmers enthalt, dem Auftragnehmer mit
einem Vermerk zurlickstellt, der erkennen lasst, dass der Verbraucher
das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt.
Es gentigt, wenn die Erklérung innerhalb einer Woche abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemafR § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen
Zinsen vom Empfangstag an zuriickzuerstatten und den vom Verbraucher
auf die Sache gemachten notwendigen und nitzlichen Aufwand zu
ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergliten, soweit sie ihm zum klaren und (Uberwiegenden Vorteil
gereichen.

Gemal § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unberthrt.

(6) Kostenvoranschlage gemaf § 5 KSchG:

Fir die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewahrleistet, wenn nicht das
Gegen- teil ausdricklich erklart ist.

(7) Mangelbeseitigung: Punkt 6 wird ergéanzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu

verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfiillen, an dem Ort, an dem die Sache ubergeben worden ist. Ist es fur
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine
Gefahr und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen

gewohnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschéftigt, so kann fur eine
Klage gegen

ihn nach den 8§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zustandigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewohnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschéftigung liegt.

(9) Vertrége uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrége, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und
der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die fiir
eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen wor-
den sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist
zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben
Jahres kiindigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Lei-
stung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieRung bestimmt
sind, so kann der erste Kuindigungstermin bis zum Ablauf des zweiten
Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertragen kann die Kiin-
digungsfrist auf hdchstens sechs Monate verlangert werden.

(c) Erfordert die Erfillung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Ver- braucher spatestens bei der Vertragsschlie3ung bekannt
gegeben, so kdnnen den Umstéanden angemessene, von den in lit. a) und b)
genannten abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kiindigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht aus-

gesprochen worden ist, wird zum nachsten nach Ablauf der Kiindigungsfrist
liegenden Kiindigungstermin wirksam.

© Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprufer, 1100 Wien
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Allgemeine
Auftragsbedingungen
fur Wirtschaftstreuhandberufe

(AAB 2018)

Zur Verfugung gestellt vom Vorstand der Kammer der Steuerberater:innen
und Wirtschaftspriifer:innen

Praambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag Gber vom zur
Austibung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Austbung
dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tatigkeiten als
auch die Besorgung oder Durchfihrung von Rechtsgeschaften oder
Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der 88 2 oder 3 Wirtschafts-
treuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien des Auftrages
werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer®, zum anderen ,Auftraggeber”
genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftstreuhandberufe
gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten fir
Auftrage, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens
des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehoért. Fur Verbraucher-
geschafte gemaR Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom
8.3.1979/BGBI Nr.140 in der derzeit glltigen Fassung) gelten sie insoweit
der Il. Teil keine abweichenden Bestimmungen fir diese enthalt.

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch
eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt, zu
ersetzen.

I.TEIL
1. Umfang und Ausfiihrung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen
Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt
diesbezuglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im
Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fir die Einkommen- oder
Kérperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschliisse und sonstiger, fur die Besteue-
rung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht ausdricklich
anders vereinbart, sind die fur die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen
und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Priifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.

c) Verhandlungen mit den Finanzbehérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.

Erhalt der Auftragnehmer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger  schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuer-
erklarung(en) zum Ubernommenen Auftrag zahlt, gehért dazu nicht die
Uberpriifung etwaiger besonderer buchméRiger Voraussetzungen sowie die
Prifung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuer-
rechtlichen Begiinstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn,
hiertiber besteht eine nachweisliche Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemaf §8 2 und 3
WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absétze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachverstéandigen-
tatigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungs-
erbringung, Warnung oder Aufklarung tber den Umfang des Auftrages
hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrages
geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfullungsgehilfen (Subunternehmer)
zu bedienen, als auch sich bei der Durchfiihrung des Auftrages durch einen
Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser
Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf regelmafiger
oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Téatigkeit unterstiitzen,
unabhéngig von der Art der rechtsgeschaftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen aus-
schlief3lich dsterreichisches Recht zu berticksichtigen; auslandisches Recht
ist nur bei ausdrucklicher schriftlicher Vereinbarung zu bericksichtigen.

(9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden schrif-
tlichen als auch miindlichen beruflichen AuRerung, so ist der Auftragnehmer
nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus
ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fiir in sich abgeschlossene
Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafir Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfiigung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden dirfen. Diesbeziglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlief3lich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behorde ein Anbringen elektronisch
ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger Vereinbarung —
lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem einreichend
Bevolimé&chtigten zurechenbare Willens- oder Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wahrend des
Auftragverhaltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wéahrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftrags-
verhéltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschéftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des Ubernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstandigkeitserklarung

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausfiihrung des Auftrages
notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung
eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm von
allen Vorgéangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die
Ausfuhrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir
die Unterlagen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit
des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskunfte und tber-
gebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als
richtig und vollstandig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen. Der
Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichtet,
Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch fur die Rich-
tigkeit und Vollstéandigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings Unrichtig-
keiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. Er hat im
Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstandigkeit der vorge-
legten Unterlagen sowie der gegebenen Auskunfte und Erklarungen im
Falle von Prufungen, Gutachten und Sachversténdigentétigkeit schriftlich zu
bestéatigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen Ab-
schlissen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fur den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpléne fir die Fertig-
stellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind best-
maogliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht
bindend. Selbiges gilt fir etwaige Honorarschéatzungen: diese werden nach
bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten
(insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf
sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gultigkeit der zuletzt
vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbe-
sondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen
lassen.
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3. Sicherung der Unabhé&ngigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu
verhindern, dass die Unabhéangigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers
gefahrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser Unabhangigkeit zu
unterlassen. Dies gilt insbesondere fir Angebote auf Anstellung und fir
Angebote, Auftrage auf eigene Rechnung zu tibernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfir notwendigen
personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungs-
zeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten
Leistungen (sowohl Prufungs- als auch Nicht- prifungsleistungen) zum
Zweck der Uberpriifung des Vorliegens von Befangenheits- oder Aus-
schlieBungsgrinden und Interessenkollisionen in  einem allfélligen
Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehort, verarbeitet und zu diesem
Zweck an die Ubrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland Uber-
mittelt werden. Hierfiir entbindet der Auftraggeber den Auftragnehmer nach
dem Datenschutzgesetz und gemaRR § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017
ausdrucklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber kann
die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Priifungen und Gut-
achten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht
zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Aus-
kiinfte und Stellungnahmen, einschlieflich Berichte, (allesamt Wissens-
erklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfillungs-
gehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen®) sind nur dann verbind-
lich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuBerungen in elektronischen
Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung
ahnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und
wiedergabeféhig und nicht mindlich dh zB SMS aber nicht Telefon)
erfolgen, Ubermittelt oder bestétigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt
ausschlieRlich fur berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung der
beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit
zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlusselter Form vornimmt. Der Auf-
traggeber erklart, Uber die mit der Verwendung elektronischer Kom-
munikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung,
Veranderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittlung) informiert zu sein.
Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfullungsgehilfen oder
Substitute haften nicht fir Schaden, die durch die Verwendung elek-
tronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiter-
leitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind
bei Verwendung von Telefon — insbesondere in Verbindung mit auto-
matischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen
der elektronischen Kommunikation — nicht immer sichergestellt. Auftrage
und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur dann als
zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mundlich oder
elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der
Empfang ausdriicklich bestatigt. Automatische Ubermittlungs- und Lese-
bestatigungen gelten nicht als solche ausdrucklichen Empfangs-
bestatigungen. Dies gilt insbesondere fiir die Ubermittlung von Bescheiden
und anderen Informationen Uber Fristen. Kritische und wichtige Mit-
teilungen mussen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer
gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftsticken an Mitarbeiter
auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fort-
geschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDASVO, (EU) Nr. 910/2014)
erfullt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unter-
schriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wie-
derkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschafts-
rechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) Gibermitteln. Der Auf-
traggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von
Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafuir zu sorgen, dass die im Rahmen
des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organi-
sationspléne, Entwirfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur
fur Auftragszwecke (z.B. gemaR § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet
werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch miindlicher
beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an einen Dritten zur

Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch miindlicher beruflicher AuRe-
rungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzuléssig; ein VerstoR3
berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kindigung aller noch nicht
durchgefihrten Auftrage des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht.
Die Einrdumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen Zu-
stimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mangelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtréaglich hervor-
kommende Unrichtigkeiten und Méangel in seiner schriftichen als auch
mindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverziglich zu verstandigen. Er ist berechtigt, auch
Uber die urspringliche berufliche AuRerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftliche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlagen der Nachbesserung etwaiger
Méngel Anspruch auf Minderung. Soweit dariiber hinaus Schadenersatz-
anspriche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Samtliche Haftungsregelungen gelten fiir alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhdltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhaltnis (einschlieBlich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betragt die Ersatzpflicht des Auftrag-
nehmers hochstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der
Berufshaftpflichtversicherung gemaR § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz
2017 (WTBG 2017) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Beschrankung der Haftung gemaR Punkt 7 (2) bezieht sich auf den
einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Fol-
gen einer Pflichtverletzung ohne Rucksicht darauf, ob Schaden in einem
oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun
oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref-
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner
Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht.
Weiters ist, auf3er bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des Auftrag-
nehmers fir entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben oder
ahnliche Schaden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten
nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis
erlangt haben, spéatestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des
(Priméar)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis gerichtlich
geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend
andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmafigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Ricksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorsatzlich gehandelt haben.

(6) In Fallen, in denen ein formlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjahrungsfrist spatestens mit Erteilung des Bestatigungs-
vermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tatigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten ver-
arbeitenden Unternehmens, durchgefiihrt, so gelten mit Benachrichtigung
des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag be- oder entstehende
Gewaéhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche gegen den Dritten als an
den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet, un- beschadet
Punkt 4. (3), diesfalls nur fur Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegeniber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese Uber diesen Umstand ausdriicklich aufzuklaren. Soweit
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ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zuléssig ist oder eine
Haftung gegeniber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise ibernom-
men wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen jedenfalls
auch gegenuber Dritten. Dritte kdnnen jedenfalls keine Anspriiche stellen,
die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die
Haftungshéchstsumme gilt nur insgesamt einmal fur alle Geschéadigten,
einschlief3lich der Ersatzanspriiche des Auftraggebers selbst, auch wenn
mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere
Dritte) geschadigt worden sind; Geschéadigte werden nach ihrem
Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und
dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter im Zusammenhang
mit der Weitergabe schriftlicher als auch mindlicher beruflicher AuRe-
rungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch fur allféllige Haftungsanspruche des Auftraggebers im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis gegeniiber Dritten (Erfullungs-
und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den Substituten des
Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist geméaR § 80 WTBG 2017 verpflichtet, Gber alle
Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fur den
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn,
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Anspriichen des Auftragnehmers (ins-
besondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
berufliche AuRerungen tber die Ergebnisse seiner Téatigkeit Dritten nur mit
Einwilligung des Auftraggebers aushéndigen, es sei denn, dass eine
gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne
der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO*) hinsichtlich aller im Rah-
men des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Auf-
tragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im
Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer
Uberlassene Materialien (Papier und Datentrager) werden grundsatzlich
nach Beendigung der diesbeziglichen Leistungserbringung dem Auftrag-
geber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte Ubergeben oder
wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder
vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren
soweit er diese zur ordnungsgeméfien Dokumentation seiner Leistungen
bendtigt oder es rechtlich geboten oder berufsiiblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstutzt, die den
Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden Pflichten
gegenuber Betroffenen zu erfillen, so ist der Auftragnehmer berechtigt,
den entstandenen tatséchlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrech-
nen. Gleiches gilt, fir den Aufwand der fir Auskinfte im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhaltnis anféllt, die nach Entbindung von der Verschwie-
genheitspflicht durch den Auftraggeber gegentber Dritten diesen Dritten
erteilt werden.

9. Rucktritt und Kundigung (,Beendigung*)

(1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu erfolgen
(siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erléschen einer bestehenden
Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, kdnnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch bestimmt
sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag uber, wenn auch
nicht ausschlieBlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, auch mit
Pauschalvergiitung) kann allerdings, soweit nichts anderes schriftlich
vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist”) zum Ende eines
Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit im
Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstandige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsatzlich)
mdglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sdmtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfigung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Waren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, tblicherweise
nur einmal jahrlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlisse, Steuer-
erklarungen etc.) fertig zu stellen, so zéhlen die tber 2 hinaus gehenden
Werke nur bei ausdriicklichem Einverstéandnis des Auftraggebers zum ver-
bleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der
Bekanntgabe gemaR Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdriicklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfuihrungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer an-
gebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftrag-
nehmer zur fristiosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt,
wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfihrung des Auftrages
verlangt, die, nach begriindetem Dafurhalten des Auftragnehmers, nicht der
Rechtslage oder berufsiiblichen Grundséatzen entspricht. Seine Honorar-
anspruche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unter-
lassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begriinden auch dann den
Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftrag-
nehmer von seinem Kuindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

(2) Bei Vertragen Uber die Fuhrung der Bicher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehmer gemafR Punkt 10 (1) zuléssig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemaf? Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausfuhrung des Auftrages (z.B. wegen Rucktritt oder
Kindigung), so gebihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umsténde,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes Mit-
verschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezuglich aul3er Ansatz, daran
gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht
anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und
seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlasst.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags geblihrt das vereinbarte Entgelt
fur den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies
aus Griunden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf
Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gege-
benenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausfiihrung des Werkes erforderlicheMitwirkung des
Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur Nach-
holung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung, dass nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte, im
Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemafR Punkt 9. (3) durch den
Auftraggeber, sowie bei Vertragsaufldsung gemaR Punkt 10. (2) durch den
Auftragnehmer behalt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch fur
drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls
gemaf § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschul-
det. H6he und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben sich
aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung.
Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung getroffen wurde sind
Zahlungen des Auftraggebers immer auf die alteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine Viertelstunde.
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur
Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtraglich hervorgekommene besondere Um-
stande oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftrag-
geber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind Nachverhandlungen
zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu fuhren (auch bei
unzureichenden Pauschalhonoraren).
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(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer
zusatzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieBend im Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zahlen auch belegte oder pau-
schalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diaten,
Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen
fur die Erstellung von Berichten, Gutachten ué. anzusehen.

(10) Fur die Ausfihrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erle-
digung mehreren Auftragnehmern Ubertragen worden ist, wird von jedem
das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschiisse sind mangels anderer Vereinba-
rungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung féllig. Fir Entgelt-
zahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden, kdnnen
Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmer-
geschaften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB
festgelegten Hohe.

(12) Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spéterer, in angemessener Frist erfolgter Rech-
nungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungs-
datum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden.
Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rech-
nung in die Bicher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkirzung uber die Halfte fir Geschafte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftragen betreffend die Fuhrung der Bicher, die Vornahme
der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschal-
honorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Verein-
barung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben und
beitragsrechtlichen Prifungen aller Art einschlieBlich der Abschluss von
Vergleichen Uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Be-
richterstattung, Rechtsmittelerhebung ué gesondert zu honorieren. Sofern
nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils fur ein
Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den
im Punkt 12. (15) genannten Tétigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschisse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiisse abhéngig
machen. Bei Dauerauftragen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung friiherer Leistungen (sowie allfalliger Vorschiisse gemafn
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngeman.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
auBBer bei offenkundigen wesentlichen Méngeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zuruckhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersatze und Vorschusse (Vergutungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergltungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zuléssig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche Zuruick-
behaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das Zuriick-
behaltungsrecht zu Unrecht ausgeubt, haftet der Auftragnehmer grund-
satzlich gemaf Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Hohe seiner
noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der
Auftragserfullung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfullung unter Einsatz elektro-
nischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach
Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit erstellter
Daten, fur die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,

in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhander, die Daten
zu léschen. Fir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, gangigen
und maschinenlesbaren Format hat der AuftragnehmerAnspruch auf ein
angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemaR). Ist eine Ubergabe dieser
Daten in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format aus
besonderen Griinden unmdglich oder untunlich, kdnnen diese ersatzweise
im Vollausdruck Gbergeben werden. Eine Honorierung steht diesfalls daftr
nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle
Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tétigkeit von diesem
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fiir den Schriftwechsel zwischen dem
Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und fur die Schriftsticke, die der
Auftraggeber in Urschrift besitzt und fur Schriftstiicke, die einer Aufbewah-
rungspflicht nach den fur den Auftragnehmer geltenden rechtlichen
Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwéasche unterliegen. Der Auftrag-
nehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurlckgibt,
Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen bereits
einmal an den Auftraggeber Ubermittelt worden so hat der Auftragnehmer
Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt sinngemag).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer tbergebenen Unterlagen
nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtab-
holung Ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger
nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, Gbergebene Unterlagen
abzuholen, diese auf dessen Kosten zuriickstelle und/oder ein angemes-
senes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinrngeméaR). Die weitere
Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte
erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht fir Folgen aus
Beschéadigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fallige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei aus-
drucklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der Auftraggeber
mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder kiinftigen Honorarforderung ist
der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Ander-
konto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer
zu verstandigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der Honorar-
forderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfullungsort, Gerichtsstand
(1) Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt ausschliellich dsterreichisches Recht unter Ausschluss des

nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfillungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftrag-
nehmers.

(3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung —
das sachlich zustandige Gericht des Erfullungsortes.

Seite 4



1. TEIL
15. Erganzende Bestimmungen fur Verbrauchergeschéfte

(1) Fur Vertrage zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur fur vorsatzliche und grob fahrlassig ver-
schuldete Verletzung der tibernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im Falle
grober Fahrléassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fur Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs
4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriiche innerhalb einer be-
stimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rucktrittsrecht geméan § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom Auftrag-
nehmer dauernd benitzten Kanzleirdumen abgegeben, so kann er von
seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten. Dieser Rucktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung Uber das Rucktrittsrecht enthdlt, an den Verbraucher,
fruhestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen.
Das Rucktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschéftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer
oder dessen Beauftragten zwecks SchlieRung dieses Vertrages ange-
bahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen
zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind
oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu
erbringen sind, wenn sie iblicherweise von Auftragnehmern auf3erhalb
ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht Gbersteigt.

Der Rucktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genugt, wenn der Verbraucher ein Schriftstiick, das seine Vertrags-
erklarung oder die des Auftragnehmers enthalt, dem Auftragnehmer mit
einem Vermerk zuriickstellt, der erkennen lasst, dass der Verbraucher das
Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es
genigt, wenn die Erklarung innerhalb einer Woche abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher geméf? § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen
Zinsen vom Empfangstag an zuriickzuerstatten und den vom Verbraucher
auf die Sache gemachten notwendigen und nutzlichen Aufwand zu
ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergliten, soweit sie ihm zum klaren und tiberwiegenden Vorteil gereichen.

GemalR § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unbertihrt.
(6) Kostenvoranschlage geman § 5 KSchG:

Fur die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewéhrleistet, wenn nicht das Gegen-
teil ausdriicklich erklart ist.

(7) Mangelbeseitigung: Punkt 6 wird erganzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu

verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfillen, an dem Ort, an dem die Sache Ulbergeben worden ist. Ist es fir
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewohnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland beschaftigt, so kann fur eine Klage gegen

ihn nach den 8§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zustandigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewdhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschaftigung liegt.

(9) Vertrage uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrage, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und
der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die fiir
eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen wor-
den sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist
zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben
Jahres kiindigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Lei-
stung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieBung bestimmt
sind, so kann der erste Kiindigungstermin bis zum Ablauf des zweiten
Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertrégen kann die Kiin-
digungsfrist auf hdéchstens sechs Monate verlangert werden.

(c) Erfordert die Erfiillung eines bestimmten, in lit. a) genannten Vertrages
erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies dem Ver-
braucher spéatestens bei der VertragsschlieBung bekannt gegeben, so
koénnen den Umstanden angemessene, von den in lit. @) und b) genannten
abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen vereinbart werden.

(d) Eine Kiindigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht aus-
gesprochen worden ist, wird zum nachsten nach Ablauf der Kiindigungsfrist
liegenden Kiindigungstermin wirksam.

© Kammer der Steuerberater und Wirtschaftspriifer, 1100 Wien

Seite 5



	A. ANLAGEVERMÖGEN
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände
	1. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände
	2. geleistete Anzahlungen
	II. Sachanlagen
	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
	A. ANLAGEVERMÖGEN
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände
	1. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände
	2. geleistete Anzahlungen
	II. Sachanlagen
	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung



